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1. Änd e rung d e s Be bauungsplane s N r.104
"Zur He idwie s e "

Fachbe re ic h
Planung und Bauord nung

Klaus W ahle
(Fac hbe re ic hsle ite r)

AUFGESTELLT:

1:5.000

Art d e r baulic he n N utzung (§ 9 Abs. 1 N r. 1 BauGB i.V.m . § 1 Abs. 1-10 BauN VO)

Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)MD
(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher
     Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbe-
     betrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben.
     Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwick-
     lungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen.
(2) Zulässig sind
     1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Woh-
         nungen und Wohngebäude
     2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und land-
         wirtschaftliche Nebenerwerbsstellen
     3. sonstige Wohngebäude
     4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Er-
         zeugnisse
     5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
         gungsgewerbes
     6. sonstige Gewerbebetriebe
     7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
         liche und sportliche Zwecke
     8. Gartenbaubetriebe
     9. Tankstellen

Maß d e r baulic he n N utzung (§ 9 Abs. 1 N r. 1 BauGB sowie  §§ 16-21a  BauN VO)

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstgrenze (§§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 BauNVO)
Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstgrenze (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO)
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze ( §§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVO)

GRZ0,6
GFZ1,2

II

o

Bauwe is e , übe rbaubare  Grund stüc ks fläc he n (§ 9 Abs. 1 N r. 2 BauGB sowie
§§ 22 und 23  BauN VO)

offene Bauweise
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Linie nicht überschreiten, ein Vortreten von
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Ve rke hrsfläc he n (§ 9 Abs. 1 N r. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche --- Zweckbestimmung "Gehweg"

--- we stlic h d e r Fre ie nohle r Straße  ---

Maßnahm e n zum  Sc hutz, zur P fle ge  und zur Entwic klung von N atur und Land s c haft
(§ 9 Abs. 1 N r. 20, 25 BauGB)

Erhaltung: Bäume

Mit Ge h-, Fahr- und Le itungsre c hte n zu be laste nd e  Fläc he n (§ 9 Abs. 1 N r. 21 BauGB)
Mit Leitungsrechten zugunsten des öffentlichen Entsorgungsträgers (Kanalisation) zu be-
lastende Fläche

Ve rs orgungsanlage n und –le itunge n (§ 9 Abs. 1 N r. 13 BauGB)

vorhandene unterirdische Abwasserleitung

A. FESTSETZUN GEN  (§ 9 BauGB)

Räum lic he r Ge ltungsbe re ic h (§ 9 Abs. 7 BauGB) und Abgre nzunge n (§ 16 Abs. 5 BauN VO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 1 Abs. 4 BauNVO/ § 16 Abs. 5 BauNVO)

B. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUN GEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m . § 86 Abs. 4 BauO N RW )

Dac haufbaute n
Zulässig sind Dachaufbauten nur bei einer Dachneigung des Hauptgebäudes von 35° und über 35°.
Die Summe der Dachaufbauten in ihrer Länge darf 2/3 der traufseitigen Dachlänge nicht überschreiten.
Bei Satteldächern, Pultdächern und versetzten Pultdächern gilt:
Der Abstand der Dachaufbauten vom Ortgang muss mind. 2 m betragen.
Bei Walm- und Zeltdächern gilt:
Der Abstand zwischen dem unteren Einschnitt der Wange in die Dachfläche bis zum Grat --- waagerecht
gemessen --- muss mind. 1,50 m betragen.

Dac he ind e c kung
Die Dacheindeckung ist nur in dunkelgrauem oder schwarzem Material zulässig.
"Dunkelgrau" ist definiert durch die RAL-Nr. 7015, 7016, 7021, 7024 und 7026,
"Schwarz" ist definiert durch die RAL-Nr. 9004, 9005, 9011 und 9017 des "Deutschen Institutes für Güte-
sicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin".
Andere Farbtöne sind nicht zulässig.

Dac hübe rständ e
Dachüberstände sind traufseitig und giebelseitig nur bis max. 0,7 m (ein Sparrenfeld) auszubilden.
Im Bereich von Terrassen, Balkonen und Eingangsbereichen sowie im Bereich von Abstellräumen für
Fahrräder und Geräte sind größere Dachüberstände als Wetterschutz zulässig.

Dre m pe l
Drempel sind zulässig.

P hotovoltaikanlage n, Sonne nkolle ktore n, Glasfläc he n im  Dac h, Dac hbe grünung
Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren, Glasflächen im Dach, Dachbegrünung sowie in das Dach hinein-
ragende Glasflächen sind, soweit sie sich gestalterisch harmonisch in die Dachfläche einfügen (Photovol-
taik, Sonnenkollektoren, Glasflächen) grundsätzlich zulässig.
Sofern die vorgeschriebene Dachneigung einer Installation von Photovoltaikanlagen und Sonnenkollek-
toren aus Wirtschaftlichkeitsgründen widersprechen, kann hiervon abgewichen werden.

Dac hge staltung

Vorstehende Vorschrift --- Angabe in Grad --- gilt nur für das Hauptdach, nicht für überdachte
Stellplätze, Garagen und Nebengebäude sowie nicht für untergeordnete Gebäudeteile wie
Wintergarten und Dachterrasse.

Nebenfirste und Dachaufbauten sollen sich deutlich unterordnen und sind mit einem Abstand von mind.
0,50 m unterhalb des Dachfirstes anzusetzen (in der Dachebene gemessen).

STD Steildach mit einer Dachneigung > 45°

Eine bestimmte Dachform ist nicht vorgeschrieben.-
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--- we stlic h d e r Fre ie nohle r Straße  ---

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
_______________ die öffentliche Auslegung dieses Bebauungs-
planes gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

OFFENLEGUNGSBESCHLUSS

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der
Flurstücke sowie die Darstellung der Gebäude mit dem Nachweis 
des Liegenschaftskatasters übereinstimmen.
Insoweit entspricht die Planunterlage den Anforderungen des § 1
der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18.12.1990.
Arnsberg, den _______________

KARTHOGRAPHISCHE DARSTELLUNG

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 
_______________ beschlossen, gem. § 2 Abs. 1 BauGB die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 104 "Zur Heidwiese" aufzu-
stellen und das Bauleitplanverfahren für diesen Bebauungsplan 
gem. § 13a BauGB nach den (Verfahrens-)Regeln für "Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung" im beschleunigten Verfahren
in Verbindung mit § 13 BauGB "Vereinfachtes Verfahren" einschl. 
Gestaltungsvorschriften gem. § 86 Abs. 4 BauO NRW einzuleiten.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit Begründung hat gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom _______________ bis 
_______________ öffentlich ausgelegen.
Ort und Zeit der Auslegung sind am _______________ ortsüblich
bekanntgemacht worden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

OFFENLEGUNG

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
_______________ über die in der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB vorgebrachten Anregungen beraten und beschlossen.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

BESCHLUSS

Die vorgesehene Aufstellung und Art der Beteiligung der Öffent-
lichkeit ist gem. §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB und 
§ 13a Abs. 3 BauGB am _______________ öffentlich bekannt 
gemacht worden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Mit dem Tage der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan 
am _______________ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienst-
stunden im Fachbereich Planung und Bauordnung der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede eingesehen werden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

BEKANNTMACHUNG

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB sind die berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit 
Schreiben vom _______________ um Stellungnahme bis zum 
_______________ gebeten worden.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND
SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1
BauGB erfolgte, indem der Bebauungsplan in einer Bürgerinfor-
mationsveranstaltung am _______________ vorgestellt wurde 
und im Zeitraum vom _______________ bis _______________ 
im Fachbereich Planung und Bauordnung öffentlich auslag und 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben wurde.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER
ÖFFENTLICHKEIT

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023)
in der zur Zeit gültigen Fassung, des § 2 (1) und § 10 BauGB i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der
zur Zeit gültigen Fassung, der BauNVO vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 86 der Bau-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.03.2000 (GV 
NRW S. 256 / SGV NRW S. 232) in der zur Zeit gültigen Fassung, 
hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede diese Be-
bauungsplanänderung am _______________ als Satzung sowie 
die Satzungsbegründung hierzu beschlossen.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN

Die Übereinstimmung der Verfahrensmerkmale mit dem Original 
wird hiermit beglaubigt.
Meschede, den    _______________
Der Bürgermeister
Im Auftrage

 _____________________________

BESCHEINIGUNG

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 
_______________ über die in der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen beraten und 
beschlossen.
Meschede, den _______________

Bürgermeister:    ____________________
Schriftführer/-in: ____________________

BESCHLUSS

Fassad e / W and fläc he nge staltung
Die Wandflächen der Gebäude sind nur zulässig mit weißem Material oder konstruktivem Holzfachwerk
(Holzbalkenwerk schwarz oder dunkelfarben, Gefache in weißem, glatten Putz oder weißem Klinker) sowie
mit Holzverbretterung (holzfarben oder weiß). Zulässig sind auch holzfarbene massive Holzhäuser. Giebel
und Teilwandflächen können in schieferfarbenem Material (anthrazit) ausgeführt werden. Die Fassaden
von Doppelhäusern und Hausgruppen sind gestalterisch aufeinander abzustimmen.
"Weißfarben" ist definiert durch RAL-Nr. 1013, 9001, 9003 oder 9010 des "Deutschen Institutes für Güte-
sicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin". Andere Farbtöne sind nicht zulässig.

D. SON STIGE DARSTELLUN GEN  OHN E N ORMEN CHARAKTER

vorh. Gebäude
vorh. Flurgrenze
vorh. Flurstücksgrenzen
vorh. Flurnummer
vorh. Flurstücksnummer
Nordpfeil

Flur 11

1427

15.02.2018

C. HIN W EISE

Bodendenkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erd-
geschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Kreis- und Hochschul-
stadt Meschede als Untere Denkmalbehörde (Tel.: 0291/205-275) und/oder der LWL-Archäologie für West-
falen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstelle mind. 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutz-
gesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).

Bundeswehr
In jedem Einzelfall, in dem bauliche Anlagen, Gebäude, Gebäudeteile oder untergeordnete Gebäudeteile
geplant werden, die eine Höhe von 30 m über gewachsenem Boden übersteigen, ist eine Abstimmung mit
dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, Fontai-
nengraben 200, 53123 Bonn durchzuführen, indem dieser Stelle die Planungsunterlagen - vor Erteilung
einer Baugenehmigung - zur Prüfung zugeleitet werden.

Mutterboden
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder
Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er
ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.

Einsicht in techn. Regelwerke
Die DIN 18915 kann zu den üblichen Dienstzeiten im Fachbereich Planung und Bauordnung, Technisches
Rathaus, Sophienweg 3, 59872 Meschede eingesehen werden.
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